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Die Verantwortung Deutschlands 
Ninon Colneric 

I.Der Israeli Yuval Abraham erhielt auf der Berlinale 2024 gemeinsam mit dem Palästinenser 
Basel Adra für den Film „No Other Land“ den Berliner Dokumentarfilmpreis In seiner 
Dankesrede bezeichnete er die rechtliche Ungleichbehandlung der israelischen Staatsbürger 
und der Palästinenser in den von Israel besetzen Gebieten als „Apartheid“. Ihm wurde deshalb 
von deutschen Politikern und Medien Antisemitismus vorgeworfen. Auf X berichtete Yuval 
Abraham, dass seine Familie daraufhin von einem rechten israelischen Mob, der nach ihm 
suchte, heimgesucht wurde und mitten in der Nacht fliehen musste. Er selbst habe 
Morddrohungen erhalten. 

Zu den Antisemitismusvorwürfen schrieb Yuval Abraham: „Der entsetzliche Missbrauch 

dieses Wortes durch die Deutschen, nicht nur, um palästinensische Kritiker Israels zum 

Schweigen zu bringen, sondern auch, um Israelis wie mich zum Schweigen zu bringen, die 

einen Waffenstillstand unterstützen, der das Töten in Gaza beendet und die Freilassung der 

israelischen Geiseln ermöglicht, entleert das Wort Antisemitismus seiner Bedeutung und 

gefährdet damit Juden in der ganzen Welt.“ 

Deutsche Politiker werden nicht müde, die besondere Verantwortung Deutschlands für 

jüdisches Leben zu betonen. Deutschland wird dieser Verantwortung jedoch nicht gerecht, 

solange eine gänzlich konturlose Definition von Antisemitismus propagiert wird, die faktisch 

in erster Linie den Staat Israel vor Kritik an seiner brutalen Unterdrückung der Palästinenser 

schützt. 

Nicht nur gegenüber den Juden hat Deutschland eine besondere Verantwortung, sondern 

auch gegenüber den Palästinensern; denn der Völkermord an den Juden hat die 

Einwanderung nach Palästina enorm verstärkt und die Vertreibung der Palästinenser aus 

ihrer Heimat intensiviert. 

Als Juristin möchte ich im Folgenden jedoch nicht über diese moralische Verantwortung 

sprechen, sondern über rechtliche Pflichten. Es ist die Verantwortung Deutschlands, seine 

völkerrechtlichen Verpflichtungen in Bezug auf das palästinensische Volk zu respektieren. 

Was das konkret bedeutet, werde ich an aktuellen Beispielen erläutern. Im ersten Teil 

meiner Ausführungen steht Gaza im Mittelpunkt, im zweiten Teil das Westjordanland. Im 

letzten Teil geht es um unsere eigenen Rechte. 

II. 

Ich beginne mit einem Fall, der Deutschland zwar nicht unmittelbar betrifft, aber auch für 

Deutschland von höchster Relevanz ist: Am 29.12.2023 erhob Südafrika vor dem 

Internationalen Gerichtshof Klage gegen Israel. Es ging um den Vorwurf, dass Israel gegen die 

Völkermordkonvention verstoße. In einer Eilentscheidung vom 26.2.2024 befand der 

Internationale Gerichtshof, dass die Palästinenser in Gaza ein plausibles Recht haben, gegen  

https://x.com/yuval_abraham/status/1762558886207209838
https://verfassungsblog.de/die-implementation-der-ihra-arbeitsdefinition-antisemitismus-ins-deutsche-recht-eine-rechtliche-beurteilung/
https://dserver.bundestag.de/btd/20/136/2013627.pdf
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240126-ord-01-00-en.pdf
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Völkermord geschützt zu werden, und dass die reale und unmittelbare Gefahr eines 

irreparablen Schadens für dieses Recht bestehe. 

Kurz darauf leitete Nicaragua gegen Deutschland ein Verfahren vor dem Internationalen 

Gerichtshof ein. Nicaragua erhob den Verwurf, dass Deutschland gegen internationale 

Verpflichtungen, die ihm hinsichtlich des besetzten palästinensischen Gebietes obliegen, 

verstoßen habe. Es stützte seinen Klageantrag hauptsächlich auf die Völkermordkonvention, 

die IV. Genfer Konvention, die den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten betrifft, und 

allgemeine Prinzipien des humanitären Völkerrechts. Gleichzeitig beantragte es 

Eilmaßnahmen zum Schutz der Rechte, deren Verletzung es geltend machte. Soweit es dabei 

um Waffenlieferungen an Israel ging, trug Deutschland zu seiner Verteidigung insbesondere 

vor, dass solche Waffenlieferungen seit November 2023 sehr stark zurückgegangen seien. 

Der Internationale Gerichtshof wies den Antrag Nicaraguas auf Eilmaßnahmen am 30. April 

2024 ab. Keinen Erfolg hatte aber auch der Antrag Deutschlands, das Verfahren vom Register 

zu streichen. Der Rechtsstreit ist also weiter beim Internationalen Gerichtshof anhängig. 

Der Gerichtshof fügte dieser Entscheidung eine eindringliche Belehrung über die Sach- und 

Rechtslage hinzu. Er schilderte zunächst die katastrophale Situation im Gaza- Streifen. 

Angesichts dieser Situation erinnerte er daran, dass gemäß dem gemeinsamen Artikel 1 der 

Genfer Konventionen alle Vertragsstaaten verpflichtet sind, die Konventionen unter allen 

Umständen zu achten und ihre Achtung zu gewährleisten. Aus dieser Bestimmung folge, dass 

jeder Vertragsstaat dieser Konventionen unabhängig davon, ob er an einem bestimmten 

Konflikt beteiligt ist oder nicht, verpflichtet ist, dafür zu sorgen, dass deren Vorgaben 

eingehalten werden. Eine solche Verpflichtung ergebe sich nicht nur aus den Konventionen 

selbst, sondern auch aus den allgemeinen Grundsätzen des humanitären Rechts, denen die 

Konventionen lediglich eine besondere Ausprägung verleihen. In Bezug auf die 

Völkermordkonvention habe der Gerichtshof festgestellt, dass die Verpflichtung zur 

Verhinderung der Begehung des Verbrechens des Völkermords gemäß Artikel I 

Vertragsstaaten, die sich der ernsten Gefahr, dass Völkermord begangen werden würde, 

bewusst sind oder normalerweise hätten bewusst sein müssen, verpflichtet, alle ihnen 

vernünftigerweise zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um den Völkermord so weit 

wie möglich zu verhindern. Darüber hinaus seien die Vertragsstaaten durch die 

Völkermordkonvention verpflichtet, keine anderen in Artikel III aufgeführten Handlungen zu 

begehen. Strafbar ist nach dieser Vorschrift u.a. die Teilnahme am Völkermord. 

Der Internationale Gerichtshof hielt es für besonders wichtig, alle Staaten an ihre 

internationalen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Weitergabe von Waffen an 

Parteien eines bewaffneten Konflikts zu erinnern, um das Risiko zu vermeiden, dass diese 

Waffen zur Verletzung der oben genannten Konventionen eingesetzt werden könnten. All 

diese Verpflichtungen – so der Gerichtshof - obliegen Deutschland als Vertragsstaat der 

besagten Übereinkommen bei der Lieferung von Waffen an Israel. 

 

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/193/193-20240430-ord-01-00-en.pdf
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Deutschland selbst hatte zu seiner Verteidigung u.a. vorgetragen, dass es durch den Vertrag 

über den Waffenhandel vom 2. April 2013 gebunden sei. Die englische Bezeichnung für 

diesen Vertrag lautet „The Arms Trade Treaty“, weshalb sich die Abkürzung ATT für diesen 

Vertrag eingebürgert hat. 

Art. 7 ATT schreibt eine Bewertung vor. Zu bewerten ist u.a., ob die Waffen oder die 

zugehörigen Güter dazu verwendet werden könnten, eine schwere Verletzung des 

humanitären Völkerrechts zu begehen oder zu erleichtern (Abs. 1 Buchst. b Ziff. ii). Der 

ausführende Vertragsstaat prüft auch, ob es Maßnahmen gibt, die zur Minderung dieses 

Risikos ergriffen werden könnten, z.B. vertrauensbildende Maßnahmen (Abs. 2). Stellt der 

ausführende Vertragsstaat nach Vornahme dieser Bewertung und Prüfung der verfügbaren 

Maßnahmen der Risikominderung fest, dass ein überwiegendes Risiko besteht, so darf er die 

Ausfuhr nicht genehmigen (Abs. 3). 

Bundeskanzler Scholz hat sich – Zeitungsberichten zufolge – von der israelischen Regierung 

im Oktober 2024 schriftlich versichern lassen, dass die von Deutschland gelieferten Waffen 

nicht völkerrechtswidrig eingesetzt würden. Welchen Beweiswert würden Sie selbst einer 

solchen Erklärung beimessen? 

Zu beachten ist aber, dass es nach Art. 7 ATT nicht auf das objektive Vorliegen eines 

überwiegenden Risikos ankommt, sondern auf die Einschätzung des ausführenden 

Vertragsstaates. 

Erfreulicherweise ist das deutsche Recht strikter. Nach dem Gesetz über die Kontrolle von 

Kriegswaffen ist die Genehmigung u.a. zu versagen, wenn Grund zu der Annahme besteht, 

dass die Erteilung der Genehmigung völkerrechtliche Verpflichtungen der Bundesrepublik 

verletzen oder deren Erfüllung gefährden würde (§ 6 Abs. 3 Nr. 2). Dies ist bei 

Waffenlieferungen an Israel, sofern sie nicht rein defensiver Natur sind, der Fall. Starke 

Indizien sind insofern nicht nur die Eilentscheidungen des Internationalen Gerichtshofs in 

dem Verfahren Südafrika gegen Israel, sondern auch die Haftbefehle, die der Internationale 

Strafgerichtshof am 21.11.2024 gegen den israelischen Premierminister Benjamin 

Netanyahu und den früheren israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant erlassen hat. 

Die zuständige Vorverfahrenskammer sah hinreichende Gründe für die Annahme, dass 

Netanyahu und Gallant mindestens ab dem 8. Oktober 2023 als Mittäter gemeinsam mit 

anderen die strafrechtliche Verantwortung für das Kriegsverbrechen des Aushungerns als 

Methode der Kriegsführung und die folgenden Verbrechen gegen die Menschlichkeit tragen: 

Mord, Verfolgung und andere unmenschliche Handlungen. Die Kammer sah auch 

hinreichende Gründe für die Annahme, dass Netanyahu und Gallant in zwei Fällen als zivile 

Vorgesetzte jeweils die strafrechtliche Verantwortung für das Kriegsverbrechen der 

vorsätzlichen Lenkung eines Angriffs auf die Zivilbevölkerung tragen. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang kurz auf ein Argument eingehen, das von 

deutschen Politikern und nicht nur von ihnen immer wieder angeführt wird: Israel habe das 

Recht, sich zu verteidigen. 

https://www.auswaertiges-amt.de/resource/blob/254194/585531a8a4db63fa63c8376c3a905751/att-vertragstext-bgbl-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/resource/blob/254194/585531a8a4db63fa63c8376c3a905751/att-vertragstext-bgbl-data.pdf
https://www.nzz.ch/international/deutschland-knuepft-waffenlieferungen-an-israel-an-bedingungen-ld.1852835
https://www.gesetze-im-internet.de/krwaffkontrg/
https://www.gesetze-im-internet.de/krwaffkontrg/
https://www.gesetze-im-internet.de/krwaffkontrg/
https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges
https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges
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Mit diesem Argument hatte sich der Internationale Gerichtshof bereits in seinem sog. 

Mauergutachten vom 9.7.2004 befasst. Es ging es um die rechtlichen Konsequenzen des Baus 

einer Mauer auf dem besetzten palästinensischen Territorium. Der Gerichtshof gelangte zu 

dem Ergebnis, dass der Bau der Mauer völkerrechtswidrig sei; Israel müsse sie zurückbauen 

und Schadensersatz zahlen. Den Einwand Israels, dass es ein Recht auf Selbstverteidigung 

habe, wies der Gerichtshof mit folgender Begründung zurück (Rn. 139): Art. 51 der UN-Charta 

erkenne ein Recht auf Selbstverteidigung im Falle eines bewaffneten Angriffs eines Staates 

gegen einen anderen Staat an. Israel behaupte jedoch nicht, dass die Angriffe gegen das Land 

einem ausländischen Staat zuzuschreiben seien. Israel könne sich auch nicht auf 

Resolutionen des UN-Sicherheitsrats berufen, die im Zusammenhang mit dem Angriff auf die 

USA am 9.11.2001 gefasst worden waren; denn die Bedrohung komme nicht von außerhalb, 

sondern aus dem besetzten palästinensischen Gebiet, über das Israel die Kontrolle ausübe. 

Zu berücksichtigen ist auch, dass die UN-Generalversammlung in ihrer Resolution 

A/RES/38/17 vom 22.11.1983 die Rechtmäßigkeit des Kampfes von Völkern um 

Unabhängigkeit, territoriale Integrität, nationale Einheit und Befreiung von Kolonial- und 

Fremdherrschaft, Apartheid und fremder Besetzung mit allen verfügbaren Mitteln, 

einschließlich des bewaffneten Kampfes, bekräftigt hat (Ziff. 2). Sie nannte in diesem 

Zusammenhang ausdrücklich das palästinensische Volk (Ziff. 3). Natürlich müssen auch bei 

der Ausübung dieses Widerstandsrechts die Grenzen, die das humanitäre Völkerrecht setzt, 

beachtet werden. 

Norman Paech geht in dem kürzlich erschienenen Buch „Völkermord in Gaza – Eine politische 

und rechtliche Analyse“, das er gemeinsam mit Helga Baumgarten verfasste, von dem Recht 

auf Widerstand aus. Terrorakte seien strafbar. Sie würden das Recht auf Widerstand aber 

nicht aufheben, es sei denn der Terror bestimme den Widerstand in unverhältnismäßiger 

Weise (S. 180). Wegen der hohen Zahl der zivilen Opfer am 7. Oktober 2023 gesteht Paech 

Israel für die Anfangsphase des derzeitigen Gazakrieges ein Selbstverteidigungsrecht zu (S. 

184). Es sei jedoch spätestens durch die Resolution des Sicherheitsrates vom 25.3.2024 

erloschen; denn nach Art. 51 der UN-Charta besteht ein Selbstverteidigungsrecht nur, bis 

der Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 

erforderlichen Maßnahmen getroffen hat (S. 184). Es habe jedoch schon vorher gravierende 

Entwicklungen des Krieges gegeben, die weit über die Selbstverteidigung hinausgehen 

(S.184). 

In der von Paech angeführten Resolution heißt es: 

„Der Sicherheitsrat (…) 

1. verlangt eine sofortige Waffenruhe für den Fastenmonat Ramadan, die von allen 

Parteien eingehalten wird und zu einer andauernden tragfähigen Waffenruhe führt, und 

verlangt außerdem die sofortige und bedingungslose Freilassung aller Geiseln sowie 

die Gewährleistung des humanitären Zugangs, damit ihre medizinischen und 

sonstigen humanitären Bedürfnisse erfüllt werden können, und verlangt ferner, dass die  

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/444/09/img/nr044409.pdf?OpenElement
https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/444/09/img/nr044409.pdf?OpenElement
https://mediashop.at/buecher/voelkermord-in-gaza/
https://www.un.org/Depts/german/sr/sr_24/sr2728.pdf
https://www.un.org/Depts/german/sr/sr_24/sr2728.pdf
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2. Parteien ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht im Hinblick auf alle von ihnen 

inhaftierten Personen nachkommen; 

3. unterstreicht die dringende Notwendigkeit, den Fluss der humanitären Hilfe für die 

Zivilbevölkerung im gesamten Gazastreifen auszuweiten und deren Schutz zu 

verstärken, und verlangt erneut die Aufhebung aller Hindernisse für die Bereitstellung 

humanitärer Hilfe in großem Umfang, im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht 

sowie den Resolutionen 2712 (2023) und 2720 (2023); (…)“ 

Am 5.4.2024 forderte der UN-Menschenrechtsrat ein Waffenembargo gegen Israel, um 

weitere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte zu 

verhindern. Wann zieht Deutschland endlich diese Konsequenz? 

Zu den völkerrechtlichen Verpflichtungen, die Deutschland zu beachten hat, gehören auch 

die Verpflichtungen aus dem Römischen Statut, durch das der Internationale 

Strafgerichtshof errichtet worden ist. Deutschland zählt zu den Vertragsstaaten dieses 

Statuts. Hinsichtlich der Vollstreckung von Haftbefehlen ist der Internationale 

Strafgerichtshof auf die Kooperation der Vertragsstaaten angewiesen. Die 

Kooperationspflicht der Vertragsstaaten entfällt nicht, wenn es sich um hochrangige 

Regierungsvertreter handelt. Die persönliche Immunität, die diese grundsätzlich genießen, 

hindert nämlich ihre Strafverfolgung durch den Internationalen Strafgerichtshof nicht. Diese 

Rechtsauffassung vertritt nicht nur der Internationale Strafgerichtshof, sondern auch der 

Internationale Gerichtshof und damit das höchste Rechtsprechungsorgan der UNO. 

Die Vertragsstaaten des Römischen Statuts müssen sofort Maßnahmen zur Festnahme von 

Netanyahu und Gallant ergreifen, wenn der Internationale Strafgerichtshof sie auf der Basis 

der Haftbefehle darum ersucht. 

Erstaunlicherweise hat der künftige Kanzler der Bundesrepublik Deutschland Friedrich Merz 

erklärt, er habe Netanyahu zugesagt, „dass wir Mittel und Wege finden werden, dass er 

Deutschland besuchen kann und auch wieder verlassen kann, ohne dass er festgenommen 

worden ist“. Macht Merz diese Ankündigung wahr, auch wenn ein Ersuchen des 

Internationalen Gerichtshofs vorliegt, werden die Konsequenzen dieselben sein wie im Falle 

der Nicht-Festnahme Putins durch die Mongolei: Feststellung des Internationalen 

Strafgerichtshofs, dass Deutschland seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen nach dem 

Römischen Statut nicht nachgekommen ist und Verweisung der Angelegenheit an die 

Versammlung der 125 Vertragsstaaten. 

III. 

Während bei meinen bisherigen Ausführungen Gaza im Fokus stand, geht es im Folgenden 

in erster Linie, wenn auch nicht ausschließlich, um das Westjordanland. 

Am 19.7.2024 erstattete der Internationale Gerichtshof auf Antrag der UNO- 

Generalversammlung ein Gutachten zu den rechtlichen Konsequenzen, die sich aus den 

Politiken und dem Verhalten Israels im besetzten palästinensischen Gebiet einschließlich  

https://docs.un.org/en/A/HRC/RES/55/28
https://www.un.org/depts/german/internatrecht/roemstat1.html
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd1809d1971.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd1809d1971.pdf
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/121/121-20020214-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3siyWoTonNQ
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd1809d1971.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd1809d1971.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd1809d1971.pdf
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20240719-adv-01-00-en.pdf
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Jerusalem ergeben. In zeitlicher Hinsicht beschränkte sich der Gerichtshof darauf, das 

Verhalten Israels bis zu seiner Reaktion auf den Angriff der Hamas und anderer bewaffneter 

Gruppen am 7.10.2023 zu untersuchen (Rn. 81). Ausführlich begründete der Gerichtshof, 

warum auch Gaza besetztes palästinensisches Gebiet ist (Rn. 88 f.) 

Zentrale Pfeiler des Gutachtens sind das Verbot der gewaltsamen Aneignung von Gebieten 

und das Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes. Die von einigen Beteiligten 

angeführten Oslo-Abkommen würden Israel nicht erlauben, Teile des besetzten 

palästinensischen Gebietes zu annektieren, um seinen Sicherheitsbedürfnissen 

nachzukommen. Sie würden Israel auch nicht ermächtigen, eine ständige Präsenz im 

besetzten palästinensischen Gebiet für solche Sicherheitsbedürfnisse aufrechtzuerhalten 

(Rn. 263). 

Ein großer Teil des Gutachtens ist der Analyse bestimmter Verhaltensweisen Israels im 

besetzten palästinensischen Gebiet gewidmet, die der Internationale Gerichtshof jeweils als 

völkerrechtswidrig einstuft. Unter der Überschrift „Siedlungspolitik“ (Rn. 111 ff.) behandelt 

er die Themen: Transfer der eigenen Zivilbevölkerung, Konfiszierung oder Beschlagnahmung 

von Land, Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, Ausweitung des Anwendungsbereichs 

israelischen Rechts, Zwangsumsiedlung der palästinensischen Bevölkerung und Gewalt 

gegen Palästinenser. Der Gerichtshof stellt insoweit diverse Verstöße gegen das Haager 

Abkommen betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs und die IV. Genfer 

Konvention fest. Er kommt zu dem Ergebnis, dass die Politiken und Praktiken Israels einer 

Annexion großer Teile des besetzten palästinensischen Gebiets gleichkommen (Rn. 173). 

Ein eigenes Kapitel behandelt die Frage diskriminierender Rechtsvorschriften und 

Maßnahmen im besetzten palästinensischen Gebiet (Rn. 180 ff.). Hier geht es um die Politik 

der Aufenthaltsgenehmigung, Einschränkungen der Freizügigkeit und den Abriss von 

Immobilien, sei es als Strafmaßnahme oder wegen fehlender Baugenehmigung. Der 

Gerichtshof konstatierte, dass das Regime umfassender Beschränkungen, das Israel den 

Palästinensern im besetzten palästinensischen Gebiet auferlegt, eine systematische 

Diskriminierung unter anderem aus Gründen der Ethnie, der Religion oder der ethnischen 

Herkunft darstellt, die gegen Artikel 2 Absatz 1 und 26 des Internationalen Paktes über 

bürgerliche und politische Rechte, Artikel 2 Absatz 2 des Internationalen Paktes über 

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und Artikel 2 des Internationalen 

zur Beseitigung jeder Form von rassistischer Diskriminierung verstößt (Rn. 223). Der 

Gerichtshof prüfte auch, ob ein Verstoß gegen Art. 3 des letztgenannten Übereinkommens 

vorliegt. Diese Vorschrift lautet: 

„Die Vertragsstaaten verurteilen insbesondere die Segregation und die Apartheid und 

verpflichten sich, alle derartigen Praktiken in ihren Hoheitsgebieten zu verhindern, zu 

verbieten und auszumerzen.“ 
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Hierzu stellte der Internationale Gerichtshof fest, dass die israelischen Rechtsvorschriften 

und Maßnahmen im Westjordanland und in Ostjerusalem eine nahezu vollständige 

Trennung zwischen der Bevölkerungsgruppe der Siedler und der der Palästinenser bewirken 

und dazu dienen, diese aufrechtzuerhalten. Aus diesem Grund war er der Ansicht, dass auch 

ein Verstoß gegen Art. 3 des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form 

von rassischer Diskriminierung vorliegt, wobei er offenließ, welche der beiden Varianten – 

Segregation oder Apartheid – erfüllt ist. 

Der Internationale Gerichtshof kam bezüglich des Staates Israel und der Drittstaaten (also 

der Staaten außer Israel) zu folgenden Ergebnissen (Rn. 285): 

- Die fortgesetzte Anwesenheit des Staates Israel im besetzten palästinensischen Gebiet ist 

rechtswidrig. 

- Der Staat Israel ist verpflichtet, seine rechtswidrige Anwesenheit im besetzten 

palästinensischen Gebiet so schnell wie möglich zu beenden. 

- Der Staat Israel ist verpflichtet, alle neuen Siedlungsaktivitäten unverzüglich einzustellen 

und alle Siedler aus dem besetzten palästinensischen Gebiet zu evakuieren. 

- Der Staat Israel ist verpflichtet, den Schaden zu ersetzen, der allen betroffenen natürlichen 

oder juristischen Personen im besetzten palästinensischen Gebiet entstanden ist. 

- Alle Staaten sind verpflichtet, die Situation, die sich aus der rechtswidrigen Anwesenheit des 

Staates Israel im besetzten palästinensischen Gebiet ergibt, nicht als rechtmäßig 

anzuerkennen und keine Hilfe oder Unterstützung zur Aufrechterhaltung der Situation zu 

leisten, die durch die fortgesetzte Anwesenheit des Staates Israel im besetzten 

palästinensischen Gebiet entstanden ist. 

In zwei Randziffern seines Gutachtens (Rn. 278 f.) führte der Internationale Gerichtshof genauer 

aus, welche Verpflichtungen den Drittstaaten obliegen. Der Gerichtshof erklärte insbesondere, 

dass die UNO-Mitgliedstaaten verpflichtet sind, in ihren Beziehungen zu Israel zwischen dem 

Gebiet des Staates Israel und dem seit 1967 besetzten palästinensischen Gebiet zu 

unterscheiden. Die Pflicht umfasse u.a. die Verpflichtung 

- in allen Fällen, in denen Israel vorgibt, im Namen des besetzten palästinensischen 

Gebiets  oder  eines  Teils  davon  in  Angelegenheiten,  die  das  besetzte 

palästinensische Gebiet oder einen Teil seines Gebiets betreffen, zu handeln, auf 

vertragliche Beziehungen mit Israel zu verzichten; 

- darauf zu verzichten, mit Israel Wirtschafts- oder Handelsbeziehungen in Bezug auf 

das besetzte palästinensische Gebiet oder Teile davon einzugehen, die seine 

rechtswidrige Präsenz in dem Gebiet festigen könnten; 

- bei der Einrichtung und Aufrechterhaltung diplomatischer Missionen in Israel jegliche 

Anerkennung seiner illegalen Präsenz im besetzten palästinensischen Gebiet zu 
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unterlassen 

- und Schritte zu unternehmen, um Handels- oder Investitionsbeziehungen zu 

verhindern, die zur Aufrechterhaltung der illegalen Situation, die Israel im besetzten 

palästinensischen Gebiet geschaffen hat, beitragen. 

Die UNO-Generalversammlung begrüßte das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs in 

einer Resolution vom 13.9.2024. Sie forderte in dieser Resolution insbesondere, dass Israel 

seine unrechtmäßige Anwesenheit in den besetzten Gebieten binnen 12 Monaten beendet. 

An die Staaten richtete sie u.a. diese Aufforderung (Ziff. 5): 

„(a) Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass ihre Staatsangehörigen und 

Unternehmen und Einrichtungen, die ihrer Gerichtsbarkeit unterliegen, sowie ihre Behörden 

nicht in einer Weise handeln, die eine Anerkennung, Hilfe oder Unterstützung bei der 

Aufrechterhaltung der durch die illegale Anwesenheit Israels in den besetzten 

palästinensischen Gebieten geschaffenen Situation mit sich bringen würde; 

(b) Maßnahmen zu ergreifen, um die Einfuhr von Produkten mit Ursprung in den 

israelischen Siedlungen sowie die Lieferung oder den Transfer von Waffen, Munition und 

damit verbundener Ausrüstung an die Besatzungsmacht Israel in allen Fällen, in denen 

der begründete Verdacht besteht, dass sie in den besetzten palästinensischen 

Gebieten verwendet werden könnten, einzustellen (Hervorh. d. Verf.); 

(c) Sanktionen, einschließlich Reiseverbote und Einfrieren von Vermögenswerten, gegen 

natürliche und juristische Personen zu verhängen, die an der Aufrechterhaltung der 

unrechtmäßigen Präsenz Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten beteiligt sind, 

auch im Zusammenhang mit der Gewalt von Siedlern; 

(d) die Bemühungen um Rechenschaftspflicht für alle Opfer zu unterstützen;“ 

IV. 

Völkerrechtliche Verpflichtungen, die Deutschland im Zusammenhang mit dem 

palästinensischen Volk zu beachten hat, ergeben sich auch aus dem Internationalen Pakt 

über bürgerliche und politische Rechte. Dieser Pakt verbürgt u.a. die Meinungsfreiheit, die 

Versammlungsfreiheit und die Vereinigungsfreiheit. Aus Zeitgründen werde ich auf die 

Rechte aus diesem Pakt nur unter einem Aspekt eingehen, nämlich dem Umgang mit der 

-Bewegung in Deutschland. BDS ist die Abkürzung für Boycott, Divestment, Sanctions – auf 

Deutsch Boykott, Desinvestition, Sanktionen. Es handelt sich um eine von Palästinensern 

initiierte internationale Kampagne. 

Sie wurde am 9. Juli 2005 durch einen Aufruf palästinensischer 

Nichtregierungsorganisationen ins Leben gerufen, ein Jahr nach dem Gutachten des  

Internationalen Gerichtshofs, in dem festgestellt wurde, dass „der Bau der Mauer, die von der 

Besatzungsmacht Israel im besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich in und um 

Ost-Jerusalem, errichtet wird, und das damit verbundene Regime gegen das Völkerrecht 

verstoßen“. Der „Aufruf zu Boykott, Desinvestition und Sanktionen gegen Israel, bis es das  

https://www.un.org/unispal/document/ga-draft-resolution-advisory-opinion-of-icj-13sep24/
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/text.xav?SID&tf=xaver.component.Text_0&tocf&qmf&hlf=xaver.component.Hitlist_0&bk=bgbl&start=%2F%2F%2A%5B%40node_id%3D%271116689%27%5D&skin=pdf&tlevel=-2&nohist=1&sinst=EE506855
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/text.xav?SID&tf=xaver.component.Text_0&tocf&qmf&hlf=xaver.component.Hitlist_0&bk=bgbl&start=%2F%2F%2A%5B%40node_id%3D%271116689%27%5D&skin=pdf&tlevel=-2&nohist=1&sinst=EE506855
https://www.bdsmovement.net/bds-call
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Völkerrecht und die universellen Prinzipien der Menschenrechte einhält“ endet mit diesen 

Worten: 

„... Inspiriert durch den Kampf der Südafrikaner gegen die Apartheid und im Geiste der 

internationalen Solidarität, der moralischen Folgerichtigkeit und des Widerstands 

gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung; 

rufen wir, die Vertreter der palästinensischen Zivilgesellschaft, die internationalen 

Organisationen der Zivilgesellschaft und die Menschen mit Gewissen in der ganzen 

Welt dazu auf, einen umfassenden Boykott gegen Israel zu verhängen und 

Desinvestitionsinitiativen durchzuführen, ähnlich denen, die in der Zeit der Apartheid 

auf Südafrika angewendet wurden. Wir appellieren an Sie, Druck auf Ihre jeweiligen 

Staaten auszuüben, um Embargos und Sanktionen gegen Israel zu verhängen. Wir 

fordern auch verantwortungsbewusste Israelis auf, diesen Aufruf um der 

Gerechtigkeit und eines echten Friedens willen zu unterstützen. 

Diese gewaltfreien Strafmaßnahmen sollten so lange aufrechterhalten werden, bis Israel 

seiner Verpflichtung nachkommt, das unveräußerliche Recht des 

palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung anzuerkennen und die Gebote 

des Völkerrechts vollständig zu erfüllen, indem es 

1. die Besetzung und Kolonisierung aller arabischen Gebiete beendet und die Mauer 

abbaut; 

2. das Grundrecht der arabisch-palästinensischen Bürger Israels auf volle 

Gleichberechtigung anerkennt und 

3. das Recht der palästinensischen Flüchtlinge auf Rückkehr in ihre Häuser und zu ihrem 

Besitz, wie in der UN-Resolution 194 festgelegt, respektiert, schützt und fördert.“ 

Aus dem Titel und den einleitenden Worten dieses Aufrufs geht klar hervor, dass BDS nicht 

auf die Beseitigung Israels abzielt, sondern auf die Einhaltung des Völkerrechts durch Israel. 

Was der Ausdruck „alle arabischen Länder“ bedeutet, ergibt sich aus einer Erklärung des 

Gründungsmitgliedes der BDS-Bewegung Omar Barghouti in seinem Buch 

 „BDS: Boycott, Divestment, Sanctions - The Global Struggle for Palestinian Rights“ (2011): 

„BDS fordert die Beendigung der militärischen Besetzung des Gazastreifens, des 

Westjordanlandes (einschließlich Ost-Jerusalem) und anderer arabischer Gebiete im 

Libanon und in Syrien durch Israel im Jahr 1967.“ (S. 49) 

BDS liegt nicht auf der gleichen Linie wie der vom Naziregime organisierte Boykott „Kauft 

nicht bei Juden“. Die Nazis verletzten die Menschenrechte der jüdischen Bevölkerung. BDS 

richtet sich gegen eine Regierungspolitik, die Menschenrechte verletzt. 

Der Deutsche Bundestag stuft die BDS-Bewegung als antisemitisch ein und bekämpft sie mit 

immer drastischeren Resolutionen. Am 17.5.2019 verabschiedete er die Resolution 

„Der BDS-Bewegung entschlossen entgegentreten - Antisemitismus bekämpfen“. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/101/1910191.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/101/1910191.pdf
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 Darin wurden Regierungsstellen sowie deutsche Länder, Städte und Gemeinden und 

andere öffentliche Akteure auffordert, Projekte oder Veranstaltungen, die von der BDS-

Bewegung oder von Gruppen, die deren Ziele verfolgen, organisiert werden, finanzielle 

Unterstützung, Räumlichkeiten oder Einrichtungen zu verweigern. Am 7. November 2024 

bekräftigte der Deutsche Bundestag diesen Beschluss in seiner Resolution „Nie wieder ist 

jetzt - Jüdisches Leben in Deutschland schützen, bewahren und stärken“. Er forderte die 

Bundesregierung auf, ihre Aktivitäten gegen die BDS-Bewegung zu verstärken. Dazu gehöre auch 

die Prüfung eines Tätigkeits- oder Organisationsverbots der BDS-Bewegung in Deutschland. 

Der nächste Schritt war die Bundestagsresolution „Antisemitismus und Israelfeindlichkeit an 

Schulen und Hochschulen entschlossen entgegentreten sowie den freien Diskursraum 

sichern“ vom 29.1.2025. Es hieß darin zu BDS und ähnlichen Bewegungen, dass ihre 

Unterstützerinnen und Unterstützer in deutschen Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen 

keinen Platz haben dürfen. Hinzu kommt, dass der Verfassungsschutzbericht 2023 des 

Bundesministeriums des Inneren und für Heimat BDS als „extremistischen Verdachtsfall“ 

einstufte (S. 286 f.). Das bedeutet, dass BDS vom Bundesamt für Verfassungsschutz 

beobachtet wird. 

Schon der BDS-Beschluss des Jahres 2019 führte dazu, dass sich fünf vom 

Menschenrechtsrat der UNO beauftragte Sonderberichterstatter an den damaligen 

Bundesaußenminister Heiko Maas wandten und die Unvereinbarkeit dieses Beschlusses mit 

den Rechten, die durch den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 

garantiert werden, beanstandeten. Es hieß in diesem Schreiben: „Boykotte werden seit 

langem als eine legitime Form der politischen Meinungsäußerung im Rahmen der 

internationalen Menschenrechtsnormen verstanden.“ Am 18. September 2024 appellierten 

39 Experten der UNO an die Staaten, das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 

Juli 2024 zu befolgen. Sie forderten u.a., „Gesetze und Richtlinien aufzuheben, die das 

Eintreten für das palästinensische Recht auf Selbstbestimmung und den gewaltlosen 

Widerstand gegen die israelische Besatzung und Apartheid, einschließlich der Unterstützung 

der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS), kriminalisieren und 

bestrafen." 

V. 

Lassen Sie mich mit einem weiteren Zitat aus diesem Appell schließen: „Angesichts der 

unverantwortlichen Untätigkeit der meisten Regierungen liegt es nun an 

zivilgesellschaftlichen Organisationen und nationalen Menschenrechtsinstitutionen, aktiv zu 

werden und ihre Staaten zur Einhaltung des wegweisenden Gutachtens des Internationalen 

Gerichtshofs aufzufordern.“ 

 
Ninon Colneric 

 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/136/2013627.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/136/2013627.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/136/2013627.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/147/2014703.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/147/2014703.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/147/2014703.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/147/2014703.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/147/2014703.pdf
https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/publikationen/DE/verfassungsschutzberichte/2024-06-18-verfassungsschutzbericht-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=17
https://www.middleeasteye.net/news/un-special-rapporteurs-probe-germanys-anti-bds-law-limiting-freedom-expression
https://www.un.org/unispal/document/un-experts-icj-18sep24/

